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ACHTUNG!!

BITTE BEACHTEN:
FRIST 30.09.2011

1. Vorsteuer-Rückerstattung 2010


Wenn Sie die im Jahr 2010 im EU-Ausland Umsatzsteuer bezahlt haben, können Sie deren Rückerstattung beantragen. Der Antrag muss bis spätestens 30. September 2011 beim Finanzamt Graz Stadt eingebracht sein 

2. Anschaffung von Anleihen 



Bei der Besteuerung von Anleihen gibt es wesentliche Änderungen. Ausschlaggebend ist ob sie vor oder nach dem 1.10.2011 angeschafft werden. Genaue Informationen finden Sie unter 

www.treuhand-union.com/de/service/newslist 
--> Kapitalveranlagungen und die Frist 30.9.2011 
